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Sehr geehrte Damen und Herren,
die Bundesregierung startet mit Entlastungspaketen in die Steuerpolitik, sehen Sie dazu den Artikel auf Seite 3. Die Entlastungen 
wurden als Reaktion auf die Corona-Pandemie geplant. Inzwischen stellen sich aufgrund des Krieges in der Ukraine noch viel 
größere Herausforderungen. Mit einem Nachsteuern der Planungen ist zu rechnen. Auf Seite 1 erläutern wir Ihnen, was mit der 
Grundsteuerreform auf die Landwirte und Grundstücksbesitzer zukommt.
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umsatzsteuerpauschalierung: Erstes Verfahren wird eingestellt
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Die Grundsteuer muss ab dem 01.01.2025 nach neuen Werten 
berechnet werden, sonst darf sie nicht mehr erhoben werden. 
Das hat das Bundesverfassungsgericht schon 2018 entschie-
den. Bis dahin müssen in Deutschland Millionen von Grundstü-
cken und landwirtschaftlichen Betrieben neu bewertet werden 
– eine Herkulesaufgabe für Grundstückseigentümer, Berater 
und Verwaltung. 
Für die Grundstückseigentümer wird es nun ernst: In der Zeit 
vom 01.07. bis 31.10.2022 sollen sie eine Feststellungserklä-
rung abgeben. Das wird online über das ELSTER-Portal der Fi-
nanzverwaltung erfolgen.

Aus Einheitswerten werden Grundsteuerwerte
Das Verfahren bleibt grundsätzlich unverändert. Die alten 
Einheitswerte verlieren am 01.01.2025 ihre Gültigkeit, statt-
dessen gibt es Grundsteuerwerte. Den Grundsteuerwert und 
den Grundsteuermessbetrag ermittelt das Finanzamt und 
verschickt darüber Bescheide. Die Gemeinde wendet auf die 
Grundsteuermessbeträge ihren Hebesatz an und erlässt die 
Grundsteuerbescheide.

Vereinfachte Bewertung für Landwirtschaft
Für die Land- und Forstwirtschaft gilt weiterhin eine Grundsteuer A. 

Gesonderte Bewertungen gibt es beispielsweise für Gartenbau, 
Weinbau oder Forst.

Wohnhäuser auf Höfen werden zu Grundvermögen
Bisher wurden Wohnungen des Landwirts und der Altenteiler 
bei aktiven landwirtschaftlichen Betrieben im Einheitswert be-
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Fortsetzung S. 2 oben >>

Beispiel: Landwirt Schulz gehören 40 ha Acker- und Grün-
landflächen mit durchschnittlich 40 Bodenpunkten. Daraus er-
geben sich Ertragsmesszahlen (EMZ) von insgesamt 160.000.

Dazu kommt eine Hofstelle, die zu 0,5 ha dem Wirtschafts-
teil zuzurechnen ist. Schulz hat außerdem eine Tierhaltung 
von 300 Vieheinheiten. Einschließlich Pachtflächen bewirt-
schaftet er 70 ha.
Folge: Der Grundsteuerwert für den landwirtschaftlichen 
Betrieb ermittelt sich nun wie folgt:
 40 ha LN x 100 x 2,52 € =  10.080 €
 160.000 EMZ x 0,041€ =  6.560 €
 0,5 ha Hof+Geb. x 100 x 6,62 x 3 =  993 €
Die Tierhaltung wird berücksichtigt, wenn sich mehr als 2 
Vieheinheiten (VE) je ha bewirtschaftete Fläche ergeben.
 300 VE ./. (70 ha x 2 VE/ha) = 160 VE x 79 € = 12.640 €
 Summe: 30.273 €
 kapitalisiert mit 18,6 = Grundsteuerwert 563.078 €
 x 0,55 Promille = Steuermessbetrag 310 €
Auf die 310 € Steuermessbetrag wird dann der Hebesatz 
der jeweiligen Gemeinde angewendet. Dieser Hebesatz 
muss von den Kommunen neu austariert und beschlossen 
werden.
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Immer noch laufen zwei Vertragsverletzungsverfahren gegen 
Deutschland bei der EU-Kommission. Diese haben zum 1. Ja-
nuar dieses Jahres dazu geführt, dass der Pauschalsteuersatz 
auf 9,5 % gesenkt wurde und die Pauschalierung nur bis zur 
Grenze von 600.000 € Vorjahresumsatz angewendet werden 
darf. 
Nun hat die Kommission im ersten der beiden Verfahren die 
Klage gegen Deutschland vor dem Europäischen Gerichtshof 
zurückgenommen, mit der Einstellung des Verfahrens wird 
gerechnet. Allerdings bleibt noch das zweite Verfahren. Dieses 
birgt die Gefahr, dass der Fiskus die Pauschalierungsvorteile 
der vergangenen zehn Jahre als unzulässige Beihilfe von den 
Landwirten zurückfordern muss. 
Das zweite Verfahren kann nur dann eingestellt werden, wenn 
Frankreich seine Beschwerde zurücknimmt. Ob dafür noch 
weitere Zugeständnisse erforderlich sind, muss sich zeigen. 
Die Zukunft der Pauschalierung bleibt also weiter ungewiss. 

Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether sind längst nicht 
mehr nur eine Randerscheinung. Wer investiert, muss berück-
sichtigen, dass Steuern anfallen können. Finanzverwaltung 
und Rechtsprechung haben sich noch nicht endgültig ent-
schieden, doch die Form der Besteuerung nimmt Konturen an.

Einkommensteuer: Ein Jahr Spekulationsfrist
Wird privat mit Kryptowährungen gehandelt, gehen Finanz-
ämter und Gerichte in ersten Urteilen von „privaten Veräuße-
rungsgeschäften“ aus. Die sind steuerpflichtig, wenn zwischen 
Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als ein Jahr liegt 
und die Gewinne insgesamt mehr als 600 € im Jahr betragen. 
Innerhalb der Jahresfrist können auch Verluste abgezogen 
werden – allerdings nur von Gewinnen aus anderen privaten 
Veräußerungsgeschäften. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn 
die Kryptoeinheiten zur Erzielung von Einkünften verwendet 
werden. Das ist beispielsweise beim Lending oder Staking der 
Fall – dem Überlassen oder Halten von Einheiten gegen Ent-
gelt.
Wird eine Kryptowährung betrieblich verwendet, gehört sie 
zum Betriebsvermögen. Gewinne oder Verluste wirken sich 
dann uneingeschränkt aus.

Umsatzsteuer fällt nicht an
Der Handel mit Kryptowährungen ist umsatzsteuerfrei, bei 
Kauf oder Verkauf entsteht also keine Umsatzsteuer.
FG BaWü, Urteil v. 11.6.2021, 5 K 1996/19 Rev. BFH IX R 27/21, zu USt 
BMF-Schreiben 27.02.2018, zu ESt Entwurf BMF-Schreiben 17.06.2021

u N t e R N e h m e N

Schon seit dem 01.08.2021 müssen sich insbesondere Han-
delsgesellschaften in das Transparenzregister eintragen las-
sen. Grundlage dafür ist das Geldwäschegesetz. Gesellschaf-
ten, die sich seit dem Stichtag neu gegründet haben, müssen 
sich möglichst umgehend registrieren, wenn das noch nicht 
erfolgt ist. Für schon bestehende Gesellschaften gibt es Über-
gangsfristen. Die Eintragung muss erfolgen bis zum:

 ― 31.03.2022 für AG, europäische SE, KGaA
 ― 30.06.2022 für GmbH, Genossenschaften, Partnerschaften
 ― 31.12.2022 für alle anderen, z. B. Personengesellschaften 

wie KG oder OHG.

Einzelunternehmer, Gesellschaften bürgerlichen Rechts (GbR) 
und nicht rechtsfähige Vereine müssen nicht verzeichnet wer-
den. Bei eingetragenen Vereinen wird die Erfassung vom Re-
gistergericht veranlasst. Eine GmbH & Co. KG muss sich bis 
zum 30.06.2022 eintragen, um die Frist für die GmbH einzu-
halten.  Eine Tierhaltungsgemeinschaft in Rechtsform einer 
KG hat noch bis Ende des Jahres Zeit.
Ziel des Transparenzregisters ist es, dass deutlich wird, welche 
Personen tatsächlich hinter einer Gesellschaft stehen. Das soll 
der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus dienen. 

Was muss eingetragen werden
Eingetragen werden muss der oder die „wirtschaftlich Be-
rechtigte“. Das sind bei Gesellschaften insbesondere natürli-
che Personen, die unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 % 
der Stimmrechte oder Anteile halten. Trifft das auf keinen 
Gesellschafter zu, muss der gesetzliche Vertreter (z. B. der Ge-
schäftsführer) erfasst werden.

Wo erfolgt die Eintragung
Die Eintragung erfolgt über die Internetseite www.tranpa-
renzregister.de. Dort gibt es auch weitergehende Informatio-
nen. Das Register kann nicht beliebig von Dritten eingesehen 
werden. Wer sich nicht registriert, riskiert ein Bußgeld. 
§§ 18 ff. Geldwäschegesetz

rücksichtigt. In der neuen Regelung scheiden alle Wohnungen 
aus dem landwirtschaftlichen Vermögen aus und werden zu 
Grundvermögen. Dafür müssen jeweils gesonderte Grundsteu-
erwerte festgestellt werden.
Für Grundvermögen wird Grundsteuer B gezahlt. Zum Grund-
vermögen gehören alle Immobilien, die nicht zur Landwirt-
schaft gehören, z. B. Miethäuser und Gewerbeimmobilien. Auch 
die Ställe von Tierhaltungsgemeinschaften (gemeinschaftliche 
Tierhaltung ohne Fläche) zählen nach neuem Recht nicht mehr 
zur Landwirtschaft und werden als Grundvermögen bewertet – 
das wird in der Regel teurer werden.

Fazit
Die neue Bewertung wird gerade in der Landwirtschaft im Ver-
gleich zu den Einheitswerten zu wesentlich höheren Grund-
steuerwerten führen. Die Reform soll aber aufkommensneutral 
sein, deshalb werden die Erhöhungen über die Faktoren Steu-
ermesszahl und Hebesatz relativiert. Da die Berechnung erheb-
lich vereinfacht wurde, wird es aber zu Verwerfungen kommen. 
Auch wenn die Landwirtschaft in einer Gemeinde insgesamt 
unverändert belastet wird, werden einzelne Landwirte zukünf-
tig mehr, andere weniger bezahlen müssen.
gleichlautende Ländererlasse vom 9.11.2021

Fortsetzung von S. 1 >> Grundsteuer: Erklärungen müssen ab Sommer abgegeben werden

Fortsetzung oben rechts >>

Fortsetzung >> Transparenzregister: An die Eintragungsfrist denken
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Fertig war zur Drucklegung der Steuerinfo noch nichts, man-
ches schon konkret, anderes noch grob in Planung: Die neue 
Bundesregierung bringt erste Entlastungspakete auf den Weg.

Degressive AfA soll verlängert werden
So soll für Investitionen bis zum 31.12.2022 die degressive Ab-
schreibung (AfA) möglich sein. Sie war bisher auf Anschaffungen 
oder Herstellungen des Zeitraums 01.01.2020 bis 31.12.2021 
beschränkt. Begünstigt sind bewegliche Wirtschaftsgüter – also 
beispielsweise Maschinen und Fahrzeuge oder Betriebsvorrich-
tungen wie die Stalleinrichtung.
Der Abschreibungssatz darf maximal das 2,5-fache der Normal-
abschreibung und höchstens 25 % betragen, dabei bezieht er 
sich jeweils auf den Restbuchwert des Vorjahres. Die Abschrei-
bung ist also im ersten Nutzungsjahr am höchsten und wird 
dann immer geringer.
Anders als Investitionsabzugsbetrag und Sonderabschreibun-
gen darf die degressive AfA auch angewendet werden, wenn 
die Gewinngrenze von 200.000 € überschritten wird. Wird die 
Grenze eingehalten, können alle drei Regelungen gleichzeitig in 
Anspruch genommen und Investitionen so sehr schnell steuer-
mindernd geltend gemacht werden.

Nochmals Verlängerung der IAB-Investitionsfristen
Zudem ist geplant, die Frist für Investitionsabzugsbeträge (IAB) 
nochmals um ein Jahr zu verlängern. Wird ein IAB abgezogen, 
müssen normalerweise innerhalb von drei Jahren entsprechen-
de Investitionen erfolgen – ansonsten muss der Abzug rückgän-
gig gemacht werden. Diese Frist wurde nun schon mehrfach 
verlängert. In der letzten Steuerinformation hatten wir darauf 
hingewiesen, dass es dadurch im Wirtschaftsjahr 2021/2022 
zu einer Ballung von Investitionsverpflichtungen kommt. Diese 
Anhäufung wird sich nun voraussichtlich auf das Wirtschafts-
jahr 2022/2023 verschieben. 
Durch die geplante Verlängerung würde also im aktuellen 
Wirtschaftsjahr keine Investitionsfrist ablaufen, im nächsten 
aber dann die Fristen der Wirtschaftsjahre 2016/2017 bis 
2019/2020. Bei Betrieben, bei denen das Wirtschaftsjahr das 
Kalenderjahr ist, würden in diesem Jahr ebenfalls keine Fristen 
ablaufen. 
Den Stand der IAB in Ihrem Betrieb erläutern wir Ihnen gerne.

Frist für Reinvestitionsrücklagen soll verlängert werden
Auch die Investitionsfrist für Investitionsrücklagen, in die Ge-
winne aus der Veräußerung insbesondere von Grund und Bo-
den oder Gebäuden eingestellt werden können, soll nochmals 
um ein Jahr verlängert werden. Da es hier um hohe Steuerbeträ-
ge geht, erläutern wir Ihnen das im Einzelfall gerne detailliert.

Corona-Prämie noch bis zum 31.03.2022 steuerfrei 
Auslaufen wird dagegen voraussichtlich die Möglichkeit, Ar-
beitnehmern eine steuerfreie Corona-Prämie zu zahlen. Im 

Zeitraum vom 01.03.2020 bis zum 31.03.2022 konnten jedem 
Mitarbeiter steuerfrei insgesamt 1.500 € ausgezahlt werden. 
Geplant ist jedoch, einen neuen Freibetrag in Höhe von 3.000 € 
für Mitarbeiter in Krankenhäusern und bestimmten Pflegeein-
richtungen zu schaffen.

Höhere Pendler-Pauschale 
Die Pendler-Pauschale für Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte soll zum 01.01.2022 erhöht werden. Bis zu einer 
Entfernung von 20 Kilometern soll es beim Satz von 30 Cent je 
Entfernungskilometer bleiben. Für jeden Kilometer darüber 
hinaus soll der Satz von 35 auf 38 Cent steigen. Die Anhebung 
war ursprünglich für den 01.01.2024 vorgesehen und wird nun 
vorgezogen. 
Grundsätzlich plant die Bundesregierung aber, die Pendlerpau-
schale noch in dieser Legislaturperiode umzugestalten: Sie soll 
ökologisch-soziale Belange stärker berücksichtigen. 
Arbeitnehmer mit nur kurzer Entfernung zum Arbeitsplatz pro-
fitieren von der ebenfalls geplanten Anhebung des Arbeitneh-
merpauschbetrags von 1.000 € auf 1.200 € im Jahr

EEG-Umlage soll vorzeitig entfallen
Angesichts gestiegener Strompreise für Verbraucher und Wirt-
schaft soll die EEG-Umlage bereits zum 01.07.2022 entfallen 
und zukünftig über den Bundeshaushalt finanziert werden. 
Die Bunderegierung erwartet, dass die Stromanbieter die sich 
daraus ergebende Entlastung der Endverbraucher in Höhe von 
3,723 ct/kWh in vollem Umfang weitergeben.

Weitere Entlastungen
 ― Anhebung Grundfreibetrag für alle Steuerpflichtigen um 

363 € auf 10.347 €
 ― Verlängerung der Steuererklärungsfristen
 ― Verlängerung der Sonderregelungen zu Kurzarbeitergeld bis 

zum 30.06.2022
 ― Diverse Sozialleistungen wie Heizkostenzuschüsse für 

Wohngeld- und Bafög-Bezieher und weitere Unterstützun-
gen für Bezieher von ALG II, Grundsicherung oder Sozialhilfe 
und von Armut betroffenen Kindern.

Verlängerung der Tarifglättung gefordert
Zudem läuft nach aktuellem Stand die Tarifglättung für die Ein-
künfte aus Land- und Forstwirtschaft zum Ende des Jahres mit 
dem Glättungszeitraum 2020 bis 2022 aus. Seit dem Jahr 2014 
wird die steuerliche Auswirkung landwirtschaftlicher Einkünf-
te jeweils innerhalb eines Drei-Jahres-Zeitraums geglättet. Dies 
kann bei den aktuell stark schwankenden Gewinnen zu erhebli-
chen Entlastungen führen. Da eine Beruhigung der Märkte nicht 
abzusehen ist, fordern die Verbände, dass die Regelung verlän-
gert wird.  
Entwürfe Viertes Corona-Steuerhilfegesetz sowie Steuerentlastungsge-
setz 2022, Beschlüsse Koalitionsausschuss vom 16.02.2022 
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Anhebung und deren Folgewirkungen
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Wie im Koalitionsvertrag vereinbart, hat die Bundesregierung 
den Entwurf eines Mindestlohnerhöhungsgesetzes auf den 
Weg gebracht. Kern ist die Anhebung des gesetzlichen Min-
destlohns auf 12 € je Stunde ab dem 01.10.2022. Ausnahmen 
und Übergangsregelungen – wie sie z. B. von den Verbänden 
der grünen Branche gefordert werden – sieht der Gesetzent-
wurf bisher nicht vor.

Unabhängig vom Gesetzentwurf ist der gesetzliche Mindest-
lohn ab dem 01.01.2022 auf 9,82 € gestiegen und wird zum 
01.07.2022 auf 10,45 € angehoben. 

Minijob-Grenze soll steigen
Der Gesetzentwurf sieht auch Änderungen für geringfügig 
entlohnte Beschäftigungen vor. Die Geringfügigkeitsgrenze 
von derzeit 450 € soll künftig an eine Wochenarbeitszeit von 
10 Stunden zum gesetzlichen Mindestlohn anknüpfen. Bei der 
zum 01.10.2022 geplanten Anhebung des gesetzlichen Min-
destlohns auf 12 € würde die Entgeltgrenze damit von 450 € 
auf 520 € steigen und sich künftig mit jeder Mindestlohnanhe-
bung erhöhen.
Außerdem soll die Obergrenze des Übergangsbereichs, in dem 
Beschäftigte nur reduzierte Sozialabgaben zu leisten haben, 
von derzeit 1.300 € auf 1.600 € steigen. Geplant ist zudem 
eine stärkere Entlastung der Beschäftigten im unteren Über-
gangsbereich (ab 520,01 €), um den Belastungssprung an der 
Geringfügigkeitsgrenze beim Übergang in eine sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung zu glätten. Diese Beitragsent-
lastung der Arbeitnehmer soll durch bis zu 8 % höhere Sozial-
abgaben der Arbeitgeber ausgeglichen werden.

Einkommensgrenze für Befreiung von AdL-Pflicht soll steigen
Vorgesehen sind auch Änderungen in der Alterssicherung der 
Landwirte (AdL). Eine Befreiung von der Versicherungspflicht 
in der AdL soll künftig erst ab einem Einkommen in Höhe des 
12fachen der neuen Geringfügigkeitsgrenze (ab 01.10.2022 
voraussichtlich 6.240 €) statt bisher 4.800 € möglich sein. Für 
bestehende Befreiungen soll der bisherige Grenzbetrag fort-
gelten. Außerdem sollen die Hinzuverdienstgrenzen für Be-
zieher einer vorzeitigen Altersrente oder einer Erwerbsmin-
derungsrente aus der AdL von monatlich 450 € auf die Höhe 
der neuen Geringfügigkeitsgrenze (voraussichtlich ab Oktober 
2022: 520 €) angehoben werden. 
Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Erhöhung des Schutzes durch 
den gesetzlichen Mindestlohn und zu Änderungen im Bereich der 
geringfügigen Beschäftigung

Der gesetzliche Zinssatz für Steuernachzahlungen und -erstat-
tungen wird sinken. Bisher betrug dieser Satz 6 % pro Jahr. 
Doch im vergangenen Jahr entschied das Bundesverfassungs-
gericht, dass ein so hoher Zinssatz verfassungswidrig ist. Der 
Gesetzgeber hatte also die Aufgabe, ab dem Jahr 2019 einen 
angemessenen Zinssatz zu ermitteln. Nach einem aktuellen 
Gesetzentwurf sollen die Zinsen nun 0,15 % im Monat – also 
1,8 % im Jahr – betragen. Wer Steuern nachzahlen muss, für 
den wird es also günstiger. Andererseits sind zu hohe Voraus-
zahlungen nun auch keine so gute Geldanlage mehr.

Ermäßigter Satz gilt nicht in jedem Fall
Aber Achtung: In bestimmten Fällen soll es beim hohen Zins-
satz bleiben.

Streitigkeiten über Steuern können sich über lange Zeiträume 
hinziehen. Wenn ausreichend Liquidität vorhanden ist, kann 
es immer noch sinnvoll sein, streitige Steuern erst einmal zu 
zahlen.
Entwurf eines zweiten Gesetzes zur Änderung der AO und des EGAO

Nach dem Mindestlohngesetz gelten Praktikanten als Arbeit-
nehmer und haben damit grds. auch Anspruch auf eine Vergü-
tung mindestens in Höhe des gesetzlichen Mindestlohns. Dies 
gilt allerdings nicht bei Orientierungspraktika oder studienbe-
gleitenden Praktika mit einer Dauer von jeweils max. 3 Monate 
sowie bei Pflichtpraktika. Wird ein Praktikum aufgrund einer 
schulrechtlichen Bestimmung, einer Ausbildungsordnung, ei-
ner hochschulrechtlichen Bestimmung oder im Rahmen einer 
Ausbildung an einer gesetzlich geregelten Berufsakademie 
absolviert (Pflichtpraktikum), haben die Praktikanten keinen 
Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn, und zwar unab-
hängig davon, ob das Praktikum während des Studiums, oder 
als Zulassungsvoraussetzung vor dem Studium erfolgt. 
§ 22 Abs. 1 S. 1 MiLoG, BAG-Urteil vom 19.01.2022 – 5 AZR 217/21

Hinweis:
Trotz sorgfältiger Bearbeitung kann für den Inhalt der 
Beiträge keine Haftung übernommen werden.

Beispiel: Hans Meyer hatte eine Betriebsprüfung und 
daraufhin für das Jahr 2019 einen geänderten Einkom-
mensteuerbescheid mit einer Nachzahlung von 10.000 € 
bekommen. Sein Steuerberater hält das für falsch und legt 
Einspruch ein.
Folge: Hans Meyer hat nun zwei Möglichkeiten. Er könnte 
die streitige Steuer erst einmal zahlen. Ist der Einspruch er-
folgreich, bekommt er sie zuzüglich Zinsen erstattet. Die Er-
stattungszinsen betragen voraussichtlich nur noch 0,15 % 
je Monat, 1,8 % im Jahr. 
Ist die Rechtmäßigkeit der Nachzahlung tatsächlich zwei-
felhaft, kann der Steuerberater aber auch die „Aussetzung 
der Vollziehung“ beantragen. Hans Meyer leistet dann zu-
nächst keine Zahlung. Hat der Einspruch Erfolg, bleibt es 
dabei. Scheitert der Einspruch, muss Meyer die 10.000 € 
zuzüglich Zinsen begleichen. Für die Zeit dieser Aussetzung 
beträgt die Verzinsung jedoch auch im aktuellen Gesetzent-
wurf 0,5 % im Monat, also 6 % im Jahr.

Fortsetzung >> Mindestlohn: Geplante Anhebung und deren Folgewirkungen


